
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 370 ZPO
 ZPO - Zivilprozessordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

1. (1)Gegen Beschlüsse und Verfügungen bei der Vornahme des Augenscheines findet ein abgesondertes

Rechtsmittel nicht statt. Dies gilt auch von dem Beschlusse, durch welchen ein Antrag auf Zuziehung von

Sachverständigen verworfen wurde.

2. (2)Das Ergebnis des Augenscheines ist in dem Verhandlungsprotokolle, wenn aber der Augenschein außerhalb

der Verhandlungstagsatzung vorgenommen wird, in einem besonderen Protokolle, und zwar in der Regel

unmittelbar nach der Vornahme des Augenscheines, aufzuzeichnen.

3. (3)In dem Protokolle ist zu bemerken, ob die Parteien und welche derselben bei Vornahme des Augenscheines

anwesend waren, sowie ob und welche Einwendungen von ihnen bei der Vornahme des Augenscheines oder

gegen das Protokoll erhoben wurden.
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